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Bezirksregierung Münster    Postfach 8440    48045 Münster 

Dienstgebäude und 
Lieferanschrift: 

Nevinghoff 22 
48147 Münster 
Telefon: 0251 411-0 
Telefax: 0251 411-5800 
Poststelle@brms.nrw.de 
www.brms.nrw.de 

 

 

Aktenzeichen: 

52.02.05-003/2013.0001  
 
 
Auskunft erteilt: 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Bürgertelefon: 
0251 411 – 4444 

Schultelefon: 
0251 411 - 4113 

Grünes Umweltschutztelefon: 
0251 411 – 3300 

 
 

 

 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Vom Hbf Buslinie 17  
Bis Haltestelle „Stadtpark 
Wienburg“ 
 

Mit der DB Richtung  

Gronau oder Rheine  

bis Haltepunkt „Zentrum Nord“ 

 

 

 

Konto der Landeskasse: 

Landesbank Hessen-
Thüringen (Helaba) 

 

BLZ:  300 500 00 

Konto: 61 820 

IBAN : DE24 3005 0000 0000 
0618 20 

BIC :    WELADEDD 

 

Gläubiger-ID 

DE59ZZZ00000094452 

MKULNV NRW 
Schwannstr. 3 
40190 Düsseldorf 
 
 
 
 
 
 
Abfallwirtschaft 
Petrolkoks/Ölpellets 
Erlass vom 19.11.2013; IV-3-958.01 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bei der Firma  wird Ruß aus der Schwerölvergasung zur bes-
seren Handelbarkeit mit einem Sumpfprodukt (eine Art Schweröl) aus 
der Rohöldestillation vermischt und pelletiert. Diese Ölpellets/Petrolkoks 
weisen einen hohen Heizwert auf und werden nach hiesiger Einschät-
zung als Nebenprodukt eingestuft. 
 
Die Firma setzt im Kraftwerk Scholven in den Blöcken B-F bis zu 
2% der genehmigten Kohleeinsatzmenge Ölpellets als Ersatzbrennstoff 
ein. Diese Nebenprodukte aus der Erdölraffination werden entsprechend 
der Genehmigung der BR Münster, Az.: 56-62.012.00/04/0101.1 vom 
22.12.2004 und den Einsatzbedingungen der Anzeige nach § 15 BIm-
SchG vom 23.02.2010 verbrannt. Die Anlage (Kraftwerk) entspricht den 
Anforderungen zur thermischen Verwertung für Abfälle nach KrWG und 
den Anforderungen der 17. BImSchV für Mitverbrennungsanlagen. 
 
Nicht spezifikationsgerechte Ölpellets, die aufgrund von z.B. Verklum-
pungen im vorgesehenen Kraftwerkseinsatz nicht gefördert werden 
können oder Reinigungsrückstände aus der Anlage, sollen unter dem 
AVV Schlüssel 061303 (Industrieruß) als „ungefährliche Abfälle“ behan-
delt werden. Da diese Abfälle nicht der Nachweispflicht unterliegen, 
können über die entsorgte Menge und die Entsorgungswege keine Aus-
sage getroffen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 

 




